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Entwurf einer Verordnung über die Beiträge zu den Kosten der Flächenwidmungs- und Be
bauungsplanung (KostenbeitragsVO 2024)

Die Wirtschaftskammer Tirol bekennt sich zu der im S 29a Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 vor
gesehenen Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer bei Änderungen von Flächenwidmungs
plänen bzw. Bebauungsplänen.

Allerdings sollte die öffentliche Hand in Zeiten einer allgemein hohen Teuerungswelle nicht
selbst noch die Inflation weiter antreiben - insbesondere aufgrund der ohnehin schon sehr hohen
Kosten des Wohnungs- und Gewerbebaus in Tirol.

Wir sprechen uns daher mit Nachdruck für ein Aussetzen der vorgesehenen Erhöhung (von
15% bis 18,18%) der Kostenbeiträge bei Veränderungen des Flächenwidmungsplans und des
Bebauungsplans in dieser Legislaturperiode aus.
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